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Abwägungsvorschläge

zu den im Zuge der Beteiligung der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB)

und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB)

eingegangenen Stellungnahmen
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Anregung Abwägungsvorschlag

Landkreis Oldenburg
Planentwurf
• Es sollten Ausführungen zum Nachver-

dichtungskonzept und zum Einzel-
handelsentwicklungskonzept in der 
Begründung ergänzt werden.

Naturschutz
• Den Unterlagen ist ein Umweltbericht mit 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

beizufügen & Kompensations-
maßnahmen sind zu benennen.

• Die artenschutzrechtlichen Belange sind 
zu berücksichtigen.

LGLN – Kampfmittelbeseitigungsdienst
• Vor geplanten Bodeneingriffen sollte 

grundsätzlich eine Gefährdungs-
beurteilung hinsichtlich der Kampf-
mittelbelastung durchgeführt werden-

• Die Begründung wird um entsprechende 
Erläuterungen ergänzt. 

• Den Unterlagen wird ein Umweltbericht 
beigefügt.

• Erarbeitung von Vermeidungs-
maßnahmen und ggf. notwendiger 
Kompensation erfolgt auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung.

• Es wird eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung in den Umweltbericht 
integriert.

• Die Klärung der Kampfmittelfreiheit liegt 
in der Verantwortung der Bauherrin / des 
Bauherrn.
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Anregung Abwägungsvorschlag

Deutsche Bahn AG
• Die Sicherheit und der Betrieb des 

Eisenbahnverkehres auf der Bahnstrecke 
dürfen nicht gefährdet oder gestört 
werden. 

• Vom Bahnbetrieb gehen Emissionen aus. 

Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie, Hunte Wasseracht, EWE Netz, 

Telekom, OOWV
• Erschließungstechnische Hinweise

• Der Eisenbahnverkehr wird durch die 
Bauleitplanung nicht gestört.

• Auf die Immissionen wird in den 
Planunterlagen hingewiesen.

• Die vorgebrachten Hinweise sind bei 
zukünftigen Baumaßnahmen zu 
berücksichtigen. Die Begründung wurde 
entsprechend ergänzt.
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→ Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine 

Stellungnahmen abgegeben
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Anpassungen & Ergänzungen

→ Die Planzeichnungen 

bleiben unverändert.

→ Die Begründung wird 

entsprechend ergänzt.

Großenkneten

Huntlosen
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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